
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT IIREMEN,

vertreten durch die Senatorirr für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration

und

der Haus im Park GmbH & CO. KG, Bremerhaven

wird folgende

Vereinbarung nach S 76 a Absatz 3 SGB Xll

geschlossen:

{. Gegenstand

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Finanzierung gesondert berechneter lnvestitionskosten

r1äJn S 82 Absatz 4 SGB Xl für die vollsitationäre Dauerpflegeeinrichtung: Haus im Park ,

Johann-Wichels.Weg 2, 27 57 4 Bremerhaven'

2. Leistungsvereinbarung

Die vollstationäre Dauerpflegeeinrichtung Haus im Park stellt 63 bezugsfertig ausgestattete

Plätze für nach dem $GB Xl pflegebedürftige Menschen zur Verfügung.

3. Vergütungsvereinbarung

Für die Bereitstellung und Erhaltung der betriebsnotwendigen Anlagen einschließlich ihrer

Ausstattung der o.g.lollstationären Dauerpflegeeinrichtung, werden pro Belegtag und Person

lnvestitionsfolgekosten in Höhe von

pro Person/tägl. 23'37 Euro

vereinbart.

Diese Kosten werden vom Träger der Sozialhilfe nur für Personen übernommen, die

a.) einen Anspruch auf stationäre Pflege nach den Leistungsvorschriften des SGB Xl oder des

SGB XII

b.) aufgrund ihrer persönlichen finanziellen Verhältnisse einen Anspruch auf Hilfe nach

den Vorschriften cles SGB Xll haben'

und

3.1 Bemessungsgru ndlage

Die Bemessung und Berechnung der lnvestitionsfolgekosten_richtet sich nach den

Bestimmungeriund Bewertungslriterien derAnlage 4azum Brem LRV SGB Xll ergänzt durch





die Verordnung zur.Durchführung des Bremischen Ausführungsgesetzes zum pflege-Versicherungsgesetz (BremAGpi"g"VGV;, n"u"rt" Fä;;;;g.

F:#';":3;?H3läffi:"lrichtuns Haus im park werden forsende investitionsbedinste

en)

Gesamtbetrag der vereinbarten lnvestitionsfolgekosten: Euro
i{ieraus ergeben sich - unter Berücksichtloulq von Kalendertagen und der für 2026vereinbarten Kapazität von güäörlig:riaie uno somit tägrichelnvestitionsfolgekosten in Höhe von 23,37 € pro persö;.."-'-'

3.2 Vereinbarungszeitraum

Die Vereinbarung gilt für die Zeit vom 01 .or.2oz6bis 30.06.202g.

4. Prüfungsvereinbarung

Elremen, im Feburar 1026

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration

zur Berechnung und vereinbarung der entsprechenden lnvestjtloryfolgekosten für Fotgejahre,sind vom Einrichtungsträger die iliderAnlage + zrm greminv scg X[l genannten t-Jnterlagenjeweils bis zum 30'04. dei laufenden Jahreib"im k;J;;trdger einzureicÄen. oiese [Jntertagenstellen einerseits die.. Basis für Folglvereinoarunlen' üiä anoero."it, äiä'-crunotage fürPrüfungen dar' Der Träger der sozialh]rie ist.oeräcniüt 
""r. 

ört erürungen innäsonoere bezogensuf die Ausstattung der Einrichtung vozunehmen.

S. Sonstige Bestimmungen

5'1 Bei unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verl.ieren die übrigen Bestimmungenihre wirksamkeit nicht' Eine unwirisärn'e Regelunj iri;; den Vertragsparteien cturch einewirksame zu ersetzen, die der unwirksamen-in irrler Auswirkung möglichst nahekommt. lmtJbrigen gelten die VträchriftÄ. o"r öö ää ff. des z"nnt"n'är.h sozialgeietzbuch (sGB X) überden öffentlich-rechfl ichen Vertrag.

5'2 Dieser vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). BeiVorliegender gesetzlichen Voraussetzungen wird er.nac1. Maßgabä der Vorschriften des BremlFG imelektronischen lnformationsrelister veröffenflicnt, "Ünäonangig von einer möglichenv".eröffentlichung kann der Vertiag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem BremlFG

seite - 2'zur vereinbarung über lnvestitionsfolgekosten für das Kalenderjah r 2a26




